Finanzordnung

des Kreissportbundes Nordhausen e.V
§ 1 Geltungsbereich

Die Finanzordnung legt als Ergänzung der Satzung die finanziellen Regelungen des Kreissportbundes Nordhausen e.V. fest. Sie gilt unter Beachtung der sich aus dem § 12 Abs. 3 ergebenden Regelungen auch für die Kreissportjugend.
§ 2 Haushaltsplan
1. Entsprechend § 13 der Satzung ist vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr ein Haushaltsplan

    zu erstellen, der durch den Kreissporttag bzw.die Mitgliederversammlung zu bestätigen ist.
2. Alle im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel sind zweckgebunden. Innerhalb des Gesamt-        

    haushaltes ist ein Ausgleich der einzelnen Positionen möglich. Darüber hat das Präsidium zu   

    beschließen.
3. Im Haushaltsplan werden alle Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres erfaßt. Dem

    KSB stehen als Einnahmen zur Verfügung:

- Mitgliedsbeiträge (Vereinsabgabe) gemäß § 10 der Satzungen des KSB und § 12 des     

  LSB

- Zuwendungen des LSB Thüringen

- Zuwendungen des Landes Thüringen zur Projektförderung

- Zuwendungen des Landkreises Nordhausen
- Zuwendungen der Stadtverwaltung Nordhausen

- zweckgeb. Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit

- Spenden und Sponsoring
- sonstige Einnahmen

    Diese Einnahmen sind insbesondere zu verwenden für folgende Aufgaben:


- Zuwendungen an Sportvereine


- Zuwendungen an Kreisfachverbände


- Ausgaben für die Vereinsberatung und die Geschäftsstelle im KSB


- Projektförderung


- Unterstützung der Aus- und Fortbildung


- Unterstützung der Kreissportjugend


- Aufwendungen für die Verwaltung (Personal- und Sachkosten)


- Personal- und Sachkosten für Arbeitsfördermaßnahmen


- Versicherungen


- Ausgaben für die Anerkennung und Förderung des Ehrenamtes

4. Wird das Geschäftsjahr mit einem Überschuß abgeschlossen, entscheiden die entsprechend 
    § 8  Absatz 2 der Satzung vertretungsberechtigten Mitglieder des Präsidiums über die zweck-
    gebundene Verwendung.

§ 3 Zuwendungen
1. Sportvereine erhalten Zuwendungen aus Mitteln des Haushaltes des KSB für die     

    ehrenamtliche Tätigkeit lizensierter Übungsleiter.

2. Sportvereine und Kreisfachschaften können Zuschüsse aus Mitteln des Haushaltes des KSB        

    zur Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit sowie der Ehrenamtsförderung erhalten.
3. Sportvereine und Vereinsmitglieder erhalten Unterstützung bei der Aus- und Fortbildung.
4. Die Zuwendungsempfänger haben die zweckentsprechende Verwendung der empfangenen
    Mittel gegenüber dem KSB nachzuweisen.


§ 4 Finanzverwaltung

1. Die im Haushaltsplan festgeschriebenen Einnahme- und Ausgabetitel werden vom Vereins-   

    berater der Geschäftsstelle des KSB verwaltet. Er ist – gegebenenfalls nach Abstimmung mit      

    den  zuständigen Präsidiumsmitgliedern nach § 8 Abs.2 der Satzung    verantwortlich für:



- die Verwaltung und zweckbezogene Vergabe der in den entsprechenden



   Ausgabetiteln eingestellten Mittel

- und für die Vorbereitung der Finanzanweisungen auf der Grundlage     

   beschlossener Vergaberichtlinien / Ausschreibungen.
2. Die Anweisungen zur Zahlung erfolgen nach Vorbereitung durch den Vereinsberater im 
    Rahmen des Haushaltsplanes durch die gemäß § 8 Abs.2 der Satzung vetretungsberechtigten
    Mitglieder des Präsidiums.
    Vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 BGB sind:



- der Präsident,


- die zwei stellvertretenden Präsidenten,


- der/die Schatzmeister/in und


- der Geschäftsführer / Vereinsberater des KSB.

    Dabei vertreten zwei der genannten Personen den KSB gemeinsam.
3. Der Vereinsberater und der/die Schatzmeister/in sind für eine ordnungsgemäße Buchführung   

    verantwortlich.

4. Alle Einnahmen und Ausgaben sind ordnungsgemäß zu belegen und zu erfassen.

5. Die Kassengeschäfte führt der Vereinsberater der Geschäftsstelle. Die Kasse der   

    Geschäftsstelle ist die einzige einnehmende und auszahlende Stelle für Mittel des KSB. 

§ 5 Erstattung von Auslagen

Die bei der Ausübung der ehren- und hauptamtlichen Tätigkeit in gewählten und berufenen Gremien  des KSB entstehenden Auslagen werden erstattet. Die Festlegungen zur Reisekostenvergütung des KSB sind als Anlage Bestandteil dieser Ordnung.

§ 6 Entschädigung
Für Aufwendungen – mit Ausnahme der Reisekosten – erhalten die Mitglieder des Präsidiums des KSB eine Aufwandsentschädigung, über dessen Höhe entsprechend der Haushaltslage jährlich ein Präsidiumsbeschluß zu fassen ist.
§ 7 Buch- und Kassenprüfungen

1. Die entsprechend § 14 der Satzung vom Kreissporttag gewählten Buch- und Kassenprüfer

    haben die Aufgabe, nach Aufstellung des Rechnungsabschlusses für das abgelaufene    

    Geschäftsjahr sämtliche Kassenunterlagen der Geschäftsstelle des KSB zu prüfen und der
    Mitgliederversammlung bzw. dem Kreissporttag einen Prüfbericht vorzulegen.

2. Im Geschäftsjahr ist mindestens eine Prüfung vorzunehmen.

Nordhausen, 07.09. 2009
Gemäß Beschluß 29/09 der Präsidiumssitzung vom 06.10.2009 bestätigt.
Anlage zur Finanzordnung

Reisekostenvergütung des Kreissportbundes Nordhausen e.V.

1. Die nachfolgenden Festlegungen regeln die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen und     

    Dienstgängen von Personen, die im Auftrag des KSB Aufgaben (Dienstgeschäfte) außerhalb    

    der Geschäftsstelle / Wohnortes erledigen.

2. Der Dienstreisende hat Anspruch auf Reisekostenvergütung zur Abgeltung der dienstlich

    veranlaßten Mehraufwendungen

3. Grundlage für die Reisekostenvergütung ist das „Thüringer Reisekostengesetz“.

4. Dienstreisen bzw. Dienstgänge gelten mit der schriftlichen Auftragserteilung 

    ( Dienstreiseauftrag ) als genehmigt.

5. Nutzung vom  Dienstfahrzeug

5.1. Die Nutzung des Dienstfahrzeuges bedarf der Genehmigung des Geschäftsführers/     

       Vereinsberaters bzw. bei dessen Abwesenheit eines der vertretungsberechtigten Mitglieder  

       des Präsidiums gem. § 8 Abs. 2 der Satzung  des KSB, durch den auch die Ausgabe der 
       Fahrzeugschlüssel, der Fahrzeugpapiere und des Fahrtenbuches erfolgt.

5.2. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, das Dienstfahrzeug ordnungsgemäß und pfleglich zu  

       behandeln und so zurückzugeben, dass eine direkte Nachnutzung möglich ist
       (Sauberkeit, min. 50% betankt).

5.3. Das Fahrtenbuch ist sorgfältig zu führen und auszufüllen.

5.4. Während der Fahrt festgestellte Mängel sind zu vermerken und sofort nach Beendigung der

       Dienstfahrt zu melden. Schäden am Dienstfahrzeug und Unfälle mit dem Dienstfahrzeug

       sind dem Geschäftsführer/ Vereinsberater bzw. bei dessen Abwesenheit einem der 
       vertretungsberechtigten Mitglieder des Präsidiums gem. § 8 Abs. 2 der Satzung unverzüglich 
       zu melden und schriftlich mitzuteilen.

5.5. Bei Unfällen mit dem Dienstfahrzeug ist unverzüglich und in jedem Fall die Polizei zu

       informieren.

6. Fahrkostenerstattung
6.1. Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden

       sind, werden die notwendigen Fahrtkosten erstattet. Fahrpreisermäßigungen sind zu    

       berücksichtigen.
6.2. Für Strecken, die der Dienstreisende mit einem privatem Kraftfahrzeug zurückgelegt

       hat, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von







0,30 €

       je Kilometer gewährt.
       Für mitgenommene Personen wird eine Mitnahmeentschädigung in Höhe







0,02 €

       je Person und Kilometer gezahlt.

7. Tagegeld
7.1. Die Dauer einer Dienstreise richtet sich nach dem Zeitpunkt der Ab- und Anreise an der

       Wohnung. Wird die Dienstreise an der Dienststelle angetreten oder beendet, tritt diese an 
       die Stelle der Wohnung.

7.2. Das Tagegeld beträgt für eine Dienstreise, die nicht mehr als einen Kalendertag

       dauert







14,00 €.
       Bei einer Reisedauer bis zu 12 Stunden gilt Punkt 7.4.

7.3. Bei einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld für den vollen Kalendertag






20,00 €.

       Für den Tag des Antritts und der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise gilt Punkt 7.4.

7.4. Für eine Dienstreise, die keinen vollen Kalendertag beansprucht oder für den Tag des

       Antritts und den Tag der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld

       bei einer Dauer der Dienstreise von

       - mehr als zwölf Stunden

14,00 €
8. Übernachtungsgeld
8.1. Übernachtungsgeld wird bei einer Dienstreise gewährt, wenn diese sich über mehrere   

       Kalendertage erstreckt.

8.2. Das Übernachtungsgeld beträgt

14,00 €.

8.3. Sind die nachgewiesenen Übernachtungskosten höher, werden die unvermeidbaren
       Mehrkosten erstattet. Übernachtungskosten, die Frühstück einschließen, sind um

       20% des Tagegeldes zu kürzen.
9. Kürzung des Tagegeldes und Übernachtungsgeldes
9.1. Erhält der Dienstreisende während seiner Dienstreise unentgeltlich Verpflegung, so wird das  

       Tagegeld

- für das Frühstück


um 20%


- für das Mittags- und Abendessen
um 35%

       des vollen Satzes gekürzt.

9.2. Erhält der Dienstreisende unentgeltlich Unterkunft, wird kein Übernachtungsgeld

       gezahlt.
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